
 
  
      
                                                                       
 

 
Völkermarkt, am 10. März 2026 
Auskünfte: C. Kostenko 

        Tel. Nr.: 04232/2571-35 
        E-Mail: c.kostenko@ktn.gde.at   
 

Kundmachung 
zur Teilauflassung des öffentlichen Gutes 

031-5/A/0637/2026 - XII/1 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Völkermarkt beabsichtigt, eine Teilfläche der öffentlichen 
Wegparzelle 1146/1 KG 76311 Haimburg aufzulassen. 
 
Gemäß §§ 2, 3, 6 und 24 des Kärntner Straßengesetzes 2017 – K-StrG., LGBl. Nr. 8/2017 zuletzt 
geändert durch LGBl. Nr. 98/2024 und § 14 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, 
LGBl. Nr. 66/1998, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 47/2025, soll verordnet werden: 
 

§ 1 
Auflassung von öffentlichem Gut 

 
Das Teilstück (ca. 286 m²) des Grundstückes Nr. 1146/1 KG 76311 Haimburg, wie in der Natur und 
grundbücherlich ersichtlich, das vom Eigentum der Stadtgemeinde Völkermarkt – Öffentliches Gut, 
abgeschrieben wird, wird als öffentlicher Weg aufgelassen. 
 

§ 2 
Einsichtnahme 

 
Ein Lageplan im Maßstab 1:1000 liegt im Rathaus, Abteilung Bauwesen und Raumordnung, 2. Stock, 
Zimmer Nr. 23, während des Parteienverkehrs (Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
Mittwoch von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr), zur Einsicht auf. 
 

§ 3 
Einwendungen 

 
Jedermann ist berechtigt, innerhalb von 4 Wochen, ab dem Tag des Anschlages dieser Kundmachung, 
schriftlich Einwendungen gegen diese Wegauflassung bei der Stadtgemeinde Völkermarkt 
einzubringen. 
 

Der Bürgermeister: 
 

Markus Lakounigg, MBA 
Angeschlagen am:  11.03.2026 
 
Abgenommen am:   ………………… 
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Hauptplatz 1 9100 Völkermarkt 
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